Projektsteuerungsgruppe “Novellierung der Rahmenordnung für eine�Mitarbeitervertretungsordnung” der Kommission für Personalwesen des Verbandes der Diözesen Deutschlands





Eckpunkte

für eine Novellierung der

Rahmenordnung für eine

Mitarbeitervertretungsordnung

 





Gliederung:



I.	Die Ausgangslage

II.	Die Ansatzpunkte für eine Novellierung der Rahmenordnung für eine

	Mitarbeitervertretungsordnung

1.	Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten

Tendenzschutz und Interessenausgleich

Tendenzschutz und Nachteilsausgleich

Informationsanspruch entsprechend § 106 BetrVG

Sozialplan in kleinen Einrichtungen

Unternehmensmitbestimmung

	2.	Beteiligung bei Betriebsübergang

3.	Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung

4.	Anpassung an das Europäische Recht

Übergangs- und Restmandat

Anhörung bei Massenentlassung

Europäische Betriebsräte

Teilzeitarbeit-Richtlinie 97/81/EG

Befristungs-Richtlinie 99/70/EG

Gleichbehandlungs-Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG

	5.	Neue Definition des Einrichtungsbegriffs

	6.	Regelungen zur DIAG-MAV/BAG-MAV – Fortentwicklung, Kosten-�tragung, Schulung und Freistellung

	7.	Hinzuziehung eines Rechtsbeistands oder Sachverständigen – Regelungen zur Freistellung der MAV

	8.	Mitarbeiterbegriff

	9.	Andere Änderungen, die Unterschiede zum BPersVG/BetrVG betreffen, die nicht durch die Besonderheit des kirchlichen Dienstes geboten sind

	10.	Kirchlicher Rechtsschutz





I.	Die Ausgangslage 



Der Verwaltungsrat des Verbandes der Diözesen Deutschlands hat der Kommission für Personalwesen in seiner Sitzung am 16. und 17.5.2000 folgenden Arbeitsauftrag erteilt: 



Die Kommission für Personalwesen wird beauftragt, die Fortentwicklung der Rahmen-�ordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) in folgenden Bereichen zu�prüfen:



1.	Beteiligung der Mitarbeitervertretungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten, bei Betriebsübergang und bei Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung, wobei nach Art der Einrichtung zu differenzieren ist. Die Kommission für Personalwesen soll einen differenzierten Vorschlag erarbeiten



2.	Änderungen im Hinblick auf das Recht der Europäischen Gemeinschaft



Die zur Behandlung des Arbeitsauftrags eingesetzte Projektsteuerungsgruppe hörte am 5.7.2001 Vertreter von Dienstgeber- und Dienstnehmerseite hinsichtlich deren Vorstellungen zu Gegenstand und Umfang einer Novellierung an. Hierbei wurden von Dienstnehmerseite Anregungen gegeben, die den bestehenden Arbeitsauftrag deutlich überstiegen. In der Sitzung des Verwaltungsrates des Verbandes der Diözesen Deutschlands am 16. und 17.10.2001 wurde der Arbeitsauftrag um folgende Punkte erweitert:

	1.	Definition des Einrichtungsbegriffs und mögliche einrichtungsübergreifende Mit-�arbeitervertretungen



	2.	Präzisierungen zur Kostentragung und zu den Freistellungen sowie zur Aufgabenstellung der DIAG-MAV



	3.	Kündigungsschutz für Initianten einer Mitarbeitervertretungswahl; normative Wirkung der Dienstvereinbarungen



	4.	Sonstige Klarstellungen, die keine inhaltliche Änderung, sondern lediglich präzisere Feschreibung des geltenden Rechts sind



	5.	Abstimmung auf die zukünftige KAGO



Hiervon ausgehend und nach einer ersten juristischen Bewertung der möglichen Änderungspunkte sieht die Projektsteuerungsgruppe folgende Ansatzpunkte für eine Novellierung der Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung:



Die Ansatzpunkte für eine Novellierung der Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung



1.	Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten



Der Spielraum, Vorschläge zur wirtschaftlichen Mitbestimmung zu machen, ist weit. Sie kann von der vollen Übernahme der Regelungen des BetrVG reichen bis zur engen Orientierung am BPersVG, das nur sehr geringe Mitspracherechte kennt.



Zu den Unterschieden jüngst monographisch Edenfeld, Arbeitnehmerbeteiligung im Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrecht, 2000



Die Dienstnehmervertreter schlugen – wie bereits vorher die BAG-MAV – die weit-�gehende Übernahme der Regelungen des BetrVG vor. Diesem Vorschlag kann man sich möglicherweise nur sehr beschränkt anschließen. Dies folgt aus inhaltlichen wie aus systematischen Erwägungen. Es ist allgemeine Auffassung, das sich die Kirchen bei der Ausgestaltung ihrer Mitarbeitervertretungsregelungen nicht an dem durch den staat-�lichen Gesetzgeber geschaffenen Modell orientieren oder dieses gar in Details über-�nehmen müssen; vielmehr ist es den Kirchen überlassen, darüber zu entscheiden, ,,ob und in welcher Weise die Arbeitnehmer und ihre Vertretungsorgane in Angelegenheiten des Betriebs, die ihre Interessen berühren, mitwirken und mitbestimmen” (BVerfG v.�11.10.1977, BVerfGE 46, S.�73, 94). Dieser Autonomie widerspricht es, sich noch engere Regelungen aufzuerlegen als solche, die gelten würden, wenn die kirchlichen Einrichtungen vom BetrVG erfasst wären. Denn das BetrVG kennt für konfessionelle Einrichtungen eine partielle Freistellung von der Mitbestimmung, die für andere nicht besteht: den Tendenzschutz gemäß § 118 Abs. 1 BetrVG.



a)	Tendenzschutz und Interessenausgleich



Das Betriebsverfassungsgesetz sieht einen Interessenausgleich für Tendenzbetriebe gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 BetrVG nach ganz herrschender Meinung nicht vor.



Fitting, BetrVG, § 118 Rn. 46; Richardi, BetrVG, §§ 118 Rn. 170 f.; ErfK-Hanau/Preis, BetrVG, § 118 Rn. 18



Es besteht lediglich die in § 111 BetrVG statuierte Unterrichtungs- und Beratungspflicht. Diese Pflicht entsprach bereits vor Erlass der Richtlinie 77/187/EWG den dort in Abs. 6 formulierten Beteiligungsrechten bei Betriebsänderungen. Danach sind der�Veräußerer und der Erwerber verpflichtet, die Vertreter der von einem Übergang im Sinne des Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie betroffenen Arbeitnehmer über den Grund für den Übergang, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer sowie über die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen zu informieren. Gemäß Art. 2 der Richtlinie sind “Vertreter der Arbeitnehmer” die Arbeitnehmervertreter nach den Rechtsvorschriften oder der Praxis der Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme der Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von Gesellschaften, die diesen Organen in bestimmten Mitgliedsstaaten als Arbeitnehmervertreter angehören. Solche Arbeitnehmervertreter sind auch die Mitglieder der Mitarbeitervertretungen. 

Dem entspricht es, dass für den kirchlichen Bereich die MAVO und das MVG-EKD bereits entsprechende Bestimmungen enthalten: Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 17 MAVO hat die Mitarbeitervertretung bei Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammen-�legung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen das Recht der Anhörung und der Mitberatung. Außerdem hat sie gemäß §§ 36 Abs. 1 Nr. 11, 37 Abs. 1 Nr. 11 MAVO für die Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von maßgeblichen wirtschaftlichen Nachteilen, die den Mitarbeitern wegen der Betriebsänderung entstehen (sprich: Sozialpläne i.S. des BetrVG), nicht nur ein Zustimmungsrecht, sondern weitergehend ein dem Mitbestimmungsrecht des BetrVG entsprechendes Antragsrecht. Dies korrespondiert mit dem Umstand, dass auch in Tendenzbetrieben eine Verpflichtung zum Sozialplan besteht. 



Für alle BAG vom 17. 8. 1982, AP Nr. 11 zu § 11 BetrVG 1972; Fitting, BetrVG, § 118 Rn. 46; Richardi, BetrVG, § 118 Rn. 170 f.; ErfK-Hanau/Preis, BetrVG, § 118 Rn. 18



Im Gegensatz zu § 111 BetrVG bestehen die hier eingeräumten Beteiligungsrechte jedoch in jeder mitarbeitervertretungsfähigen Einrichtung, stellen also nicht das Erfordernis von in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern innerhalb der betroffenen Unternehmen auf. Insofern sind die europarechtlichen Vorgaben hier noch weitgehender umgesetzt worden als für den Bereich des BetrVG. Entsprechendes gilt für den Bereich der evangelischen Kirche: Gemäß § 46 a MVG-EKD hat die Mitarbeitervertretung ein Mitberatungsrecht bei der Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zusammenlegung von Dienststellen und erheblichen Teilen von ihnen, sowie gemäß §�46 h MVG-EKD bei der dauerhaften Vergabe von Arbeitsbereichen an Dritte, die bisher von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle wahrgenommen wurden; es besteht ein Mitbestimmungsrecht gemäß § 40 h MVG-EKD bei der Aufstellung von Sozialplänen. 



Es ist wohl nicht sinnvoll, eine Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu schaffen, die über die in Tendenzbetrieben hinausgeht. Denn dies würde zu der Situation führen, dass Betriebe mit religiöser und karitativer Zielsetzung, die nicht gleichzeitig Einrichtung der Kirche sind, von der Verpflichtung zum Interessenausgleich befreit sind, wenn sie jedoch noch eher “tendenzgeprägt” sind, weil sie der Kirche zugeordnet sind, würde eine solche Verpflichtung bestehen. Dies würde das Verhältnis zwischen §�118 Abs. 1  und Abs. 2 BetrVG umkehren, das den Kirchen gerade eine weitergehende Befreiung von den Regeln der Betriebsverfassung gewährt. 



Mehr als Argument der zweiten Linie, aber in die gleiche Richtung, deutet die Rechtsprechung des BAG zur Verzichtbarkeit des Tendenzschutzes bei der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Das BAG hat in neueren Entscheidungen festgestellt, dass ein Arbeitgeber auf den betriebsverfassungsrechtlichen Tendenzschutz verzichten kann, wenn dieser sich aus einer karitativen oder erzieherischen Zwecksetzung ergibt, denn ein Verzicht könne hier gerade der besonderen Ausrichtung des Unternehmens entsprechen 



BAG 5. 10. 2000 DB 2000, 2126 = AuR 2000, 428; s. bereits vorher BAG 21. 1. 1995 AP Nr. 56 zu § 118 BetrVG 1972



Für andere Tendenzbereiche hat es die Frage jedoch ausdrücklich offen gelassen. Mag man auch mit guten Gründen argumentieren, beim Tendenzschutz der Religion könne nichts anderes gelten, so verbleibt doch eine gewisse Unsicherheit, ob das, was hier für nicht sinnvoll gehalten wird, rechtlich überhaupt möglich wäre.



Das gleiche folgt noch aus einem anderen Umstand: Der Grund, warum Tendenzbetriebe von der Verpflichtung zum Interessenausgleich freigestellt sind, liegt darin, dass es andernfalls zu einer Beeinträchtigung des Tendenzzwecks des Unternehmens kommen könnte. Denn hier sind nicht die sozialen Folgen einer Maßnahme betroffen, sondern das Wie; das aber kann den Tendenzzweck berühren und ebenso (oder eher noch) den kirchlichen Zweck.









b)	Tendenzschutz und Nachteilsausgleich



Als Folge hiervon ist auch der von Dienstnehmerseite vorgeschlagene Nachteilsausgleich wohl eher abzulehnen. Denn § 113 BetrVG findet nach h.M. auf Tendenzbetriebe keine Anwendung, weil dort auf den Interessenausgleich abgestellt wird 



offengelassen für Abs. 1 und 2: BAG 27. 10. 1998 AP Nr. 65 zu § 118 BetrVG 1972



Das gilt auch für §�113 Abs.�3 BetrVG, der den Nachteilsausgleich regelt, denn der Unternehmer kann eine geplante Betriebsänderung durchführen, ohne über sie einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat versucht zu haben. Der daran anknüpfende Nachteilsausgleich ist dann nicht mehr sinnvoll. 



ebenso Richardi, BetrVG § 118 Rn. 172; GL-Löwisch, BetrVG §�118 Rn.�53; HSG-Hess, BetrVG §�118 Rn.�55; Matthes, MünchArbR §�365 Rn.�5; Menzel, Rechte des Betriebsrats im Tendenzbetrieb, S.�116; Wlotzke, BetrVG § 118 Rn. 172 



c)	Wirtschaftsausschuss entsprechend § 106 BetrVG



Hinsichtlich der Erweiterung der Informationsrechte ist zu beachten, dass die besonderen Rechte der §§ 106 - 110 BetrVG (Wirtschaftsausschuss) nur in Unternehmen mit mehr als 100 Arbeitnehmern existieren. Mehr noch fällt ins Gewicht, dass sie wiederum in Tendenzunternehmen gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 BetrVG keine Anwendung finden. Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass die einem Wirtschaftsausschuss zu gebenden Informationen grundsätzlich tendenzbezogener Art sind und daher der gänzliche Ausschluss der Vorschrift gerechtfertigt ist.



BT-Drucks. VI/2729, S. 17; siehe auch Nachweise bei Poesche, Mitbestimmung in wissenschaftlichen Tendenzbetrieben, 1999, S. 105; zum BetrVG 1952: Frey, Der Tendenzbetrieb, 1969, S. 14 ff.



Die Begründung hierfür leuchtet wiederum ein: “Der Gesetzgeber will den Unternehmer in Fragen, die die Grundlagen der Tendenzbestimmungen betreffen, offenbar vor allen denkbaren Beeinflussungen schützen, denn Beratungen mit dem Betriebsrat bzw. dem Wirtschaftsausschuss in diesen Angelegenheiten stellen schnell und gezwungenermaßen die tendenzbezogenen Hintergründe in den Mittelpunkt der Diskussion”.



Poesche, Mitbestimmung in wissenschaftlichen Tendenzbetrieben, 1999, S. 107 f.



d)	Sozialplan in kleinen Einrichtungen



Zu bedenken ist, die Sozialplanpflicht im kirchlichen Bereich auch für kleine Unternehmen vorzusehen. Dies entspricht dem Gedanken der Einheit des kirchlichen Dienstes, steht aber in einem gewissen Spannungsverhältnis zum weltlichen Arbeitsrecht und jüngster Rechtsprechung des BVerfG. Danach ist bei der Erschwerung oder sozialen Abfederung von Kündigungen stets auch der wirtschaftliche Spielraum des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Der aber ist bei kleineren Einrichtungen typischerweise geringer. Daher sind etwa die Kleinunternehmen vom Kündigungsschutzgesetz ausgenommen und daher ist auch die Beschränkung der Sozialplanpflicht auf größere Unternehmen verfassungskonform.



e)	Unternehmensmitbestimmung



Aus den genannten Gründen ist auch die Einführung der Unternehmensmitbestimmung kirchlicher Einrichtungen noch eingehend zu bedenken. Auch hier ist wieder der Vergleich zu den Tendenzunternehmen zwingend: Sie sind von der Unternehmensmit-�bestimmung gänzlich freigestellt gemäß § 1 Abs. 4 MitbestG, ebenso wie die Einrichtungen der Religionsgemeinschaften. Grund hierfür war wiederum der Schutz der Tendenzverwirklichung, die nicht durch Mitbestimmung der Arbeitnehmerseite beeinflusst werden darf.



Eingehend Thüsing, Mitbestimmung und Tarifrecht im kirchlichen Konzern, ZTR 2001, Heft 10



Dann wäre es wohl sinnwidrig, für die kirchlichen Einrichtungen einen Schritt in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Zudem bestünden erhebliche Probleme in dem Moment, in dem es sich um ein Unternehmen handelt, das nicht (ausschließlich) im Eigentum der verfassten Kirche ist, denn hier hat der Anteilseigner ein Recht gemäß §§ 96 Abs. 1 letzter Satz, 101 AktG im Aufsichtsrat repräsentiert zu werden. Das kirchliche Arbeitsrecht erstreckt sich aber auch auf Unternehmen, die nicht im Eigentum der verfassten Kirche stehen, ihr jedoch zugeordnet sind.



Zur Abgrenzung des § 118 Abs. 2 BetrVG/ § 1 Abs. 4 MitbestG Beckers, Errichtung von Betriebsräten in kirchlichen Einrichtungen?, ZTR 2000, S. 63; Weth/Wern, Vom weltlichen zum kirchlichen Betrieb – Probleme des Betriebsübergangs, NZA 1997, S. 118, sowie ArbG Mönchengladbach vom 12. 7. 2001 (4 BV 34/01)



Ob hier eine vom AktG abweichende Regelung durch Kirchengesetz möglich ist, scheint nicht ganz zweifelsfrei. Auch wäre zu prüfen, ob nicht entsprechende Vorschriften in den Satzungen der Gesellschaften festgelegt werden müssten.



2.	Beteiligung bei Betriebsübergang



Das BetrVG und auch das BPersVG kennt keine eigenständige Beteiligung bei Betriebsübergang. Es gibt die Beteiligung nach §§ 111 ff. BetrVG, wenn der Betriebsübergang gleichzeitig eine Betriebsänderung darstellt oder eine solche mit dem Betriebsübergang einhergeht, sowie die Beteiligung bei Massenentlassung nach § 17 Abs. 2 KSchG, § 75 Abs. 3 Nr. 13 BPersVG. Auf beides wird in bezug auf die Anpassung an das Europäische Recht eingegangen (Abschn. II 4). Zusätzlich ein eigenständiges Beteiligungsrecht bei Betriebsübergang einzuführen, wäre demgegenüber eine Neuerung, für die es kein Vorbild gibt.



3.	Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung



Das BetrVG-Reformgesetz hat verschiedene Neuerungen zur Beschäftigungssicherung in das BetrVG gebracht. Die wichtigste unter ihnen ist § 92a BetrVG.

§ 92a BetrVG steht in der Reihe einiger anderer Änderungen, die dem Betriebsrat eine größere Verantwortung bei Fragen der Beschäftigungssicherung geben: § 80 Abs. 1 Nr.�8 BetrVG (Allgemeine Aufgaben), § 95 Abs. 2 BetrVG (Auswahlrichtlinien), § 96 Abs. 1 Satz 2 BetrVG (Förderung der Berufsbildung), § 97 Abs. 2 BetrVG (Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung), § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG (Zustimmung bei personellen Einzelmaßnahmen); § 112 Abs. 5 Nr. 2a BetrVG (Ziele des Sozialplans). 



Soweit neben der Beschäftigungssicherung auch die Beschäftigungsförderung angesprochen ist, wurde im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens darauf hingewiesen, dass hiermit dem Betriebsrat eine Aufgabe zugeteilt wird, die über den Rahmen der Betriebsgemeinschaft hinaus greift und daher systemfremd sei.



Rieble, ZIP 2001, 133, 140; Konzen, RdA 2001, 76,  91



Zumindest für den kirchlichen und diakonischen Dienst, der nicht gewinnorientiert handelt, müsste wohl eine Beschränkung auf die Beschäftigungssicherung erfolgen.



Allerdings wird auch die verbreitete Kritik an der Norm gesehen, dass die Beratungs- und Bescheidungspflicht eine gewisse Obstruktionspolitik ermöglicht und ihr Einfluss auf das Kündigungsrecht noch ungeklärt ist. 



Reichold, NZA 2001, 863; Annuß, NZA 2001, 368; Bauer, NZA 2001, 378



Eine Übernahme der anderen Ergänzungen des BetrVG erscheint schwieriger. § 80 Abs.�1 Nr. 8 BetrVG (Allgemeine Aufgaben) könnte § 26 Nr. 9 MAVO werden. Nicht zu übernehmen ist wohl § 95 Abs. 2 BetrVG (Auswahlrichtlinien), denn Auswahlricht-�linien kennt die MAVO nicht. Das gleiche gilt für § 96 Abs. 1 Satz 2 BetrVG (Förderung der Berufsbildung), § 97 Abs. 2 BetrVG (Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung), § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG (Zustimmung bei personellen Einzelmaßnahmen) und § 112 Abs. 5 Nr. 2a BetrVG (Ziele des Sozialplans), denn die entsprechenden Normen, in die die Regelungen eingefügt wurden, fehlen in der MAVO.

4.	Anpassung an das Europäische Recht



Europarechtswidrige Vorschriften in der MAVO sind begrenzt. Es fehlen zur Zeit folgende Regelungen:



a)	Übergangs- und Restmandat



In der Richtlinie 77/187/EWG wird der kirchliche und karitative Bereich nicht ausgeschlossen,



Art. 1 Abs. 1 lit c: ”Diese Richtlinie gilt für öffentliche und private Unternehmen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, unabhängig davon ob sie Erwerbszwecke verfolgen oder nicht”



wenn Art. 5 allgemein bestimmt:



”Sofern das Unternehmen, der Betrieb oder der Unternehmens- bzw. Betriebsteil seine Selbständigkeit behält, bleiben die Rechtsstellung und die Funktion der Vertreter oder der Vertretung der vom Übergang betroffenen Arbeitnehmer unter den gleichen Bedingungen erhalten, wie sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund einer Vereinbarung bestanden haben.....

Behält das Unternehmen, der Betrieb oder der Unternehmens- bzw. Betriebsteil seine Selbständigkeit nicht, so treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, damit die vom Übergang betroffenen Arbeitnehmer, die vor dem Übergang vertreten wurden, während des Zeitraums, der für die Neubildung oder Neubenennung der Arbeitnehmervertretung erforderlich ist, im Einklang mit dem Recht oder der Praxis der Mitgliedstaaten weiterhin angemessen vertreten werden”



Dementsprechend hat das VerwG EKD bereits in einer jüngeren Entscheidung anerkannt, dass die Regelungen des UmwG zum Übergangsmandat auch für den Bereich des MVG analog angewandt werden können



VerwG EKD vom 19. 2. 1998, KuR 1998, 257 = NZA-RR 1998, 477



Auch der Gesetzgeber hat die nur einen Teilbereich umfassenden Regeln des UmwG abgelöst und bestimmt im ab dem 27. 7. 2001 geltenden § 21a BetrVG ein allgemeines Übergangsmandat.



Auch in der Katholischen Kirche wäre wohl eine entsprechende Regelung schaffen. Dabei sollte die Chance genutzt werden, eine sinnvolle kircheneigene Regelung zu finden, wenn es zum Übergang vom kirchlichen in den weltlichen Dienst kommt oder umgekehrt. Sinnvoll erscheint auch die Regelung des Restmandats, das zwar nicht europarechtlich vorgegeben ist, jedoch durch die Rechtsprechung schon lange anerkannt ist und nun in § 21b BetrVG in Gesetzesform gefasst wurde.



b)	Anhörung bei Massenentlassung



Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG hat der Arbeitgeber, der eine nach § 17 Abs. 1 KSchG anzeigepflichtige Massenentlassung vornehmen will, dem Betriebsrat rechtzeitig zweckdienliche Auskünfte zu erteilen und ihn schriftlich zu unterrichten hinsichtlich der näheren Umstände und Gründe der Entlassung. Das Gesetz spricht also nur vom Betriebsrat, obwohl die Richtlinie, die dieser Vorschrift zugrunde liegt, einen durchaus weiter gefassten Wortlaut hat. Die jetzige Fassung des Gesetzes geht zurück auf die Richtlinie 92/56/EWG vom 24.6.1992 zur Änderung der Richtlinie 75/129/EWG. In dieser europarechtlichen Vorgabe heißt es, es bestehe eine Beratungspflicht mit den “Vertretungsorganen der Arbeitnehmer”. Ein solches Organ sind aber auch die Mit-�arbeitervertretungen im kirchlichen Dienst. Daher ist bei einer europarechtskonformen Fassung der MAVO eine entsprechende Regelung aufzunehmen. 



Von diesem Grundsatz aus sind drei Einschränkungen zu machen:



-	Nicht erforderlich ist die Möglichkeit zur Hinzuziehung von Sachverständigen. Dies kann gemäß Art. 2 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie der Gesetzgeber fakultativ einführen – siehe jetzt auch die Ergänzung des § 111 Satz 2 BetrVG. Solange er die Kirchen hier nicht einbezieht, besteht auch keine Verpflichtung für die Kirchen hier vorzueilen. Die Kostenträchtigkeit einer solchen Ergänzung ist dabei ebenfalls zu würdigen. Die Vorschrift im BetrVG ist deswegen auf erhebliche Kritik im Schrifttum gestoßen. Sinnvoller erscheint eine Entscheidung im Einzelfall auf Grundlage des § 17 MAVO.



s. zuletzt Reichold, NZA 2001, 865; s. auch Bauer NZA, 2000, 1039; Hanau, RdA 2001, 65, 72

 

-	Gemäß Art. 1 Abs. 2 b) gilt die Richtlinie nicht für Arbeitnehmer öffentlicher Verwaltungen oder von Einrichtungen des öffentlichen Rechts. Damit kann auch § 17 KSchG die Arbeitnehmer der Kirchen selbst ausklammern, denn sie sind ja Körperschaften des öffentlichen Rechts. Zwar besteht zwischen dem besonderen kirchlichen Körperschaftsstatus und den sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts ein erheblicher Unterschied,



Unter europarechtlichem Blickwinkel Hanau/Thüsing, Europarecht und kirchliches Arbeitsrecht, S. 41;  s. auch Smend ZevKR, 1952/1953, S. 378 , der vom Körperschaftsstatus der Kirchen als von einem “rätselhaften Ehrentitel” spricht 



da hier jedoch nicht auf die Staatlichkeit der Körperschaft abgestellt wird, sondern allein auf ihren öffentlich-rechtlichen Status, besteht kein Anlass, sie entgegen dem Wortlaut der Norm aus der Ausnahmeregelung auszunehmen.



-	Für den Bereich der privatrechtlich organisierten Einrichtungen der Kirche kann ein weiterer einschränkender Vorbehalt aufgezeigt werden: Problematisch ist die Frage, inwieweit der Tendenzschutz des § 118 BetrVG sich auf die Beratungs- und Beteiligungspflicht des § 17 Abs. 2 KSchG auswirkt. Da § 17 Abs. 2 KSchG systemwidrig reines Betriebsverfassungsrecht enthält, muss auf ihn auch das allgemeine Betriebs-�verfassungsrecht und damit auch § 118 Abs. 1 BetrVG anwendbar sein, zumindest aber finden dessen Bestimmungen zweckentsprechende Anwendung.



Dementsprechend vertritt die wohl h.M., dass § 17 generell nicht auf die Kirchen und karitative Einrichtungen Anwendung findet, und damit auch nicht die Pflichten gegenüber der Arbeitnehmervertretung. 

Hueck/v. Hoyningen-Huene, KSchG, § 23 Rn. 32; KR-Weigand, § 23 KSchG Rn. 76 



Diese Aussparungen des nationalen Rechts finden allerdings keine Stütze in den europarechtlichen Vorgaben.



c)	Europäische Betriebsräte



Das Europäische Betriebsrätegesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. 09. 1994 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen oder Unternehmensgruppen (ABl. EG Nr. L 254 S. 64). Diese Richtlinie enthält mit Art. 8 Abs. 3 eine Tendenzschutzklausel:



	”Jeder Mitgliedsstaat kann besondere Bestimmungen für die zentrale Leitung von in seinem Hoheitsgebiet ansässigen Unternehmen vorsehen, die in bezug auf Berichterstattung und Meinungsäußerung unmittelbar und überwiegend eine bestimmte weltanschauliche Tendenz verfolgen, falls die innerstaatlichen Rechtsvorschriften besondere Bestimmungen zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bereits enthalten.”



Von dieser Klausel wurde durch § 34 EBRG Gebrauch gemacht. Obwohl die Kirchen hier nicht erwähnt sind, geriet die Bestimmung wegen des engen Zusammenhangs von Tendenzschutz und Exemption des kirchlichen Dienstes im BetrVG in den Blickpunkt der staatskirchenrechtlichen Literatur.



Vgl. Müller-Volbehr, Europa und das Arbeitsrecht der Kirchen, S. 112 ff.; Link, ZevKR 42 (1997), S. 137, 142; Reichold, ZTR 2000, S. 59; Streinz, Essener Gespräch 31 (1997), S. 74; sowie die ”Gemeinsame Stellungnahme zu Fragen des europäischen Einigungsprozesses” von EKD und Deutsche Bischofskonferenz, 1995, S. 22; s. auch Hanau/Thüsing, aaO, S. 75.



In einem Parallelschluss wird hier zumeist argumentiert, dass das Gesetz, wenn es entsprechend dem BetrVG auf Tendenzbetriebe nur beschränkt anwendbar ist, den kirch-�lichen Dienst entsprechend dem BetrVG ganz außen vor lässt. Ob eine Umsetzung also tatsächlich erforderlich ist, erscheint fraglich, zumal in den jüngeren Richtlinien dieser Tendenzschutz in anderen Bereichen für die Kirchen erheblich ausgeweitet wurde. Außerdem dürfte die praktische Relevanz trotz einzelner Einrichtungen (Stiftung Liebenau) gering sein. Auch die evangelischen Kirchen haben kein kircheneigenes Pendant geschaffen.



d)	Teilzeitarbeit-Richtlinie 97/81/EG



Handlungsbedarf besteht in bezug auf die Umsetzung der Teilzeitrichtlinie, die der�europäische Gesetzgeber am 15.12.1997 verabschiedet hatte, und die nun etwas verspätet durch das neue Teilzeit- und Befristungsgesetz in deutsches Recht umgesetzt wurde. Hier heißt es in Art. 4 der Rahmenvereinbarung der Europäischen Sozialpartner, die die Richtlinie zum Gesetz erhebt:



”Teilzeitbeschäftigte dürfen in ihren Beschäftigungsbedingungen nur deswegen, weil sie teilzeitbeschäftigt sind, gegenüber vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden, es sei denn, die unterschiedliche Behandlung ist aus objektiven Gründen gerechtfertigt”



Hiermit dürfte § 7 Abs. 4 Nr. 3 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MAVO nicht vereinbar sein, die das aktive und passive Wahlrecht an einen Mindestbeschäftigungsumfang knüpfen. Betrachtet man insb. die neueren Änderungen im BetrVG, die ein Engagement Teilzeitbeschäftigter im Betriebsrat vereinfachen sollen,



Insb. die Ergänzung des § 37 Abs. 3 BetrVG, die dazu dient, das Freizeitopfer der Teilzeitbeschäftigten bei der Betriebsratsarbeit dem der Vollbeschäftigten anzunähern, BT-Drucks. 14/5741, 40 f.



erscheint ein gänzlicher Ausschluss dieser Personengruppe in der MAVO rechtlich unzulässig, zumindest bedenklich, auch wenn das Personalvertretungsrecht ähnliche Vorschriften kennt, s. § 14 Abs. 2 BPersVG. 



e)	Befristungs-Richtlinie 99/70/EG



Handlungsbedarf besteht in gleicher Hinsicht in bezug auf die Umsetzung der Befristungsrichtlinie, die der europäische Gesetzgeber am 28.6.1999 verabschiedet hat, und die in das deutsche Recht ebenfalls durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz umgesetzt wurde. In Art. 4 der Rahmenvereinbarung der Europäischen Sozialpartner, die die Richtlinie zum Gesetz erhebt, heißt es: 



”Befristet beschäftigte Arbeitnehmer dürfen in ihren Beschäftigungsbedingungen nur deswegen, weil für sie ein befristeter Arbeitsvertrag oder ein befristetes Arbeitsverhältnis gilt, gegenüber vergleichbaren Dauerbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden, es sei denn, die unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen Gründen gerechtfertigt”



Unzulässig dürfte dementsprechend der Ausschluss des Wahlrechts in § 7 Abs. 4 Nr. 3 MAVO sein, jedenfalls erscheint er entbehrlich, auch wenn man für die unterschiedliche Behandlung hier mit guten Argumenten sachliche Gründe finden könnte.



f)	Gleichbehandlungs-Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG



Am 29.6.2000 wurde die Richtlinie 2000/43/EG verabschiedet, die dem Arbeitgeber eine Diskriminierung wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft verbietet, am 27.11.2000 folgte die Richtlinie 2000/78/EG, durch die dem Arbeitgeber eine Benachteiligung des Arbeitnehmers wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung verboten werden soll.



Siehe Abl. EG L 180/20; Abl. EG L 303/16. Vgl. bereits die erste Stellungnahme durch Waas, Die neue EG-Richtlinie zum Verbot der Diskriminierung aus rassischen oder ethnischen Gründen im Arbeitsverhältnis, ZIP 2000, S. 2051; eingehend auch Thüsing, Der Fortschritt des Diskriminierungsschutzes im Europäischen Arbeitsrecht, ZfA 2001, Heft 3



Auch hier wird eine Umsetzung von der Dienstnehmerseite gefordert, etwa durch Schaffung einer Norm entsprechend § 75 BetrVG. Dies dürfte aber wohl nicht notwendig sein. Dies gilt vor allem für das Unterscheidungsmerkmal der Religion, denn die Richtlinie 2000/43/EG hat hier eine ausdrückliche Sonderregelung für die Kirchen geschaffen:



Art. 4 Abs. 2 S. 1 und 2: “Die Mitgliedstaaten können in bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und wonach eine Ungleichbehandlung aufgrund der Religion oder Weltanschauung einer Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person aufgrund der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleichbehandlung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskriminierung aus einem anderen Grund”



Art. 4 Abs. 2 S. 3: “Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im übrigen eingehalten werden, können die Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden Personen verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig im Sinne des Ethos der Organisation verhalten”



Aber auch für die anderen Diskriminierungsmerkmale besteht wohl kein Handlungs-�bedarf. Sofern der Bundesgesetzgeber im BetrVerf-Reformgesetz Änderungen des BetrVG mit dem Erfordernis einer Umsetzung dieser Richtlinien begründet, sollte man zurückhaltend sein: In §�75 BetrVG fügt er als weiteres Diskriminierungsverbot für die Betriebspartner das der Unterscheidung wegen der sexuellen Identität ein und verweist eben auf die Richtlinie 2000/78/EG.



BT-Drucks. 14/5741, S. 34: ”Nach § 75 Abs. 1 haben Arbeitgeber und Betriebsrat darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden. Die Insbesondere-Aufzählung wird um das Verbot jeder unterschiedlichen Behandlung von Personen wegen ihrer sexuellen Identität ergänzt. Damit wird die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf hinsichtlich des Diskriminierungsverbots aufgrund der sexuellen Ausrichtung teilweise umgesetzt”



Inwieweit dies tatsächlich geboten war, sagt der Gesetzgeber nicht. So hat das Fehlen eines Diskriminierungsverbots wegen des Geschlechts in der MAVO bislang noch niemand zu dem Verdacht geführt, sie sei europarechtswidrig. Auch in das BPersVG hat der Gesetzgeber die Neuerung der sexuellen Identität in § 67 Abs. 1 BPersVG nicht aufgenommen. Dies ist auch nicht erforderlich, denn sowohl bei den Diskriminierungsverboten in § 75 BetrVG als auch in § 67 BPersVG formuliert der Gesetzgeber nur Beispiele für die Behandlung nach Gesetz und Billigkeit (“insbesondere...”). Diese Verpflichtung zur Behandlung nach Recht und Billigkeit ist aber bereits in § 26 Abs. 1 MAVO normiert. 



Allerdings ist in Art. 14 der Richtlinie 200/43/EG und Art. 18 der Richtlinie 2000/78/EG den Mitgliedstaaten aufgegeben, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, dass Betriebsverordnungen und Kollektivverträge, die den dortigen Unterscheidungsverboten widersprechen, für nichtig erklärt werden. Hier bietet sich aber an, dass die Kirchen abwarten, ob nicht der Gesetzgeber bis 2003 eine generelle Verbotsnorm zur Umsetzung der Richtlinie schafft – auch außerhalb des Betriebsverfassungsrechts. Eine kirchliche Norm wäre dann überflüssig. So war auch das Vorgehen des Gesetzgebers etwa in bezug auf die Tarifvertragsparteien: Tarifverträge dürfen dem Verbot der Geschlechtsdiskriminierung nicht zuwiderlaufen, 



Siehe Nachweise Wiedemann, TVG, Einl. Rn. 232 ff.



eine eigenständige Norm hierzu ist im TVG jedoch nicht enthalten: Das Ergebnis folgt vielmehr aus § 612 Abs. 3 BGB und einer – in jüngster Zeit vermehrt bestrittenen – Grundrechtsbindung der Tarifverträge. 





5.	Neue Definition des Einrichtungsbegriffs



Der bisherige Einrichtungsbegriff orientiert sich an der “selbständig geführten Stelle” und zeigt damit eine gewisse Nähe zum Betriebsbegriff. Wichtige Modifikation ist es jedoch, dass gemäß § 1a MAVO der Rechtsträger abweichend hiervon festlegen kann, was eine Einrichtung ist. Hier hat die Mitarbeitervertretung ein Anhörungsrecht. Es könnte überlegt werden, ob nicht trägerübergreifend Einrichtungen gebildet werden können. Diese Möglichkeit sieht künftig das BetrVG in § 3 nach Vereinbarung durch die Tarifvertragsparteien oder die Betriebspartner vor. Hieran könnte angeknüpft werden. Insb. in kleinen Pfarreien oder sonstigen kleinen Einrichtungen könnte durch Zusammenlegung eine größere Effizienz erreicht werden. Auch in der evangelischen Kirche hat das Bedürfnis hiernach bereits zu erheblichen Diskussionen und auch zu Rechtsstreitigkeiten geführt. Zu diesem Fragenkreis gehört dann auch die sowohl von Dienstgeber- als auch von Dienstnehmervertretern geforderte Konzern-MAV. 



Vgl. VerwG EKD v. 4.5.2000 – 0124/D35-99 -, demnächst NZA-RR 2001



Das Bedürfnis mag im Bereich der Caritas ein anderes sein als im Bereich der verfassten Kirche. Regelungen, die für Krankenhauskonzerne gelten, können andere sein, als sie für den freiwilligen mitarbeitervertretungsrechtlichen Zusammenschluss von Pfarreien gelten. Dies ist im einzelnen noch zu prüfen.



6.	Regelungen zur DIAG-MAV/BAG-MAV – Fortentwicklung, Kosten-�tragung, Schulung und Freistellung



Nachdrücklich gefordert wurden ergänzende Regelungen zur Fortentwicklung der Aufgaben der DIAG-MAV/BAG-MAV. Hier besteht möglicherweise Regelungsbedarf. Die jetzige Regelung ist hinsichtlich der Kostentragung (Was ist ein unabwendbares dienstliches oder betriebliches Interesse?) als auch hinsichtlich des Schulungsanspruchs und des Umfangs der Freistellung eher unklar (Wer trägt die Kosten der Freistellung?). Hier könnte eine Klarstellung erfolgen, die Rechtssicherheit schafft.

Hinsichtlich der Fortentwicklung der Aufgaben der DIAG-MAV sind die Ergebnisse der anderen Projektgruppen abzuwarten, jedoch müsste eine MAVO-Novellierung eine Regelung treffen. Sinnvoll könnte ein Genehmigungsvorbehalt für Dienstvereinbarungen nach § 38 Abs. 2 MAVO sein, durch die Vergütungsbestandteile auf Einrichtungsebene festgelegt werden. Hierdurch könnte von der Möglichkeit zur Flexibilisierung verstärkt Gebrauch gemacht werden, wobei sichergestellt ist, dass die Belange der Belegschaft durch den Sachverstand der DIAG-MAV hinreichend gewahrt bleiben.



7.	Hinzuziehung eines Rechtsbeistands oder Sachverständigen – Regelungen zur Freistellung der MAV



Klärungsbedarf wurde auch angemeldet hinsichtlich der Hinzuziehung eines Sachverständigen und eines Rechtsbeistands zur MAV. Hier gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen in den unterschiedlichen Bistümern. 



Und unterschiedliche Auffassungen in der Literatur, s. Bleistein/Thiel, MAVO, § 17 Rn. 18 f.; Frey/Schmitz.Elsen/Coutelle, MAVO, § 17 Rn. 11



Dennoch scheint hier eine spezifischere Regelung nicht zwingend geboten, wie auch das BPersVG auf eine detailliertere Regelung verzichtet. Hier verbieten sich starre Lösungen, und eine flexible Lösung des Einzelfalls ist anzustreben. Möglich wäre allerdings ein Hinweis, dass zu den Kosten i.S. des § 17 Abs. 1 MAVO auch die Kosten eines Rechtsbeistands gehören können, und – da bislang eine Regelung entsprechend § 80 Abs. 3 Satz 1 BetrVG fehlt – die Kosten eines Sachverständigen gehören können, wenn zuvor eine Einigung mit der Dienststellenleitung über deren Hinzuziehung erfolgt ist. Vorbild könnte die entsprechende Regelung auf evangelischer Seite sein, § 30 Abs. 2 MVG-EKD.



Von der Kontingent-Regelung hinsichtlich der Schulung in § 16 MAVO sollte nicht abgewichen werden. Das schafft Rechtssicherheit und wird auch für das BetrVG von einem nicht unbeachtlichen Teil der Literatur gefordert.

Zuletzt Buchner, NZA 2001, Heft 12 m.w.N.



Gegebenenfalls könnte eine Differenzierung zwischen neuen Mitgliedern der MAV und solchen, die wiedergewählt wurden, eingeführt werden. Auch wäre denkbar, die Kontingentlösung auf die Kosten nach § 17 Abs. 1 MAVO zu übertragen.



Hinsichtlich der Freistellung könnte überlegt werden, ob entsprechend der Änderungen des BetrVG (§ 37 Abs. 3) auch hier ein besonderer Ausgleichsanspruch Teilzeit-�beschäftigter geschaffen werden soll.



8.	Mitarbeiterbegriff



Angeregt wurde eine neue Definition des Mitarbeiterbegriffs. Einbezogen werden sollen – so wird vorgeschlagen - auch Leiharbeiter, Tele-Mitarbeiter, Ersatzdienstleistende, Mitarbeiter im sozialen oder ökologischen Jahr. Das BPersVG als auch das BetrVG verzichteten lange Zeit auf solche Definitionen. Allerdings wurde durch das BetrVerf-Reformgesetz nun in § 5 Abs. 1 BetrVG der Hinweis auf Mitarbeiter im Außendienst und die mit Telearbeit Beschäftigten aufgenommen



Mitarbeiter im sozialen Jahr sind hier nicht wahlberechtigt, s. BAG 12. 2. 1992 AP Nr. 53 zu

 § 5 BetrVG 1972; Richardi, BetRVG § 5 Rn. 112



Diese Regelung wurde jedoch allgemein als überflüssig erkannt, denn der Betrieb bestimmt sich nicht durch die Örtlichkeit, sondern durch den gemeinsam verfolgten�arbeitstechnischen Zweck. Von einer Ergänzung in der MAVO sollte daher wohl Abstand genommen werden.



Zur Missglückung der BetrVG-Norm exemplarisch Schaub, NZA 2001, 365; s. auch Konzen, RdA 2001, 83, der ihr aber noch einen klarstellenden Wert zuspricht



Auch wurde in das BetrVG nun der Leiharbeitnehmer in den Kreis der Wahlberechtigten einbezogen (§ 7 BetrVG). Auch hier ist Zurückhaltung zu empfehlen, denn zum einen war das rezipierende Schrifttum wiederum zurecht ungewöhnlich kritisch, 

siehe Hanau, NJW 2001, Heft 35; ebenfalls kritisch Däubler, AuR 2001, 4; Konzen, RdA 2001, 83; Richardi/Annuß, DB 2001, 43; Wendeling-Schröder, NZA 2001, 358   



weil dies schon nach der Systematik des BetrVG einen dogmatischen Fügungsbruch darstellt, der kaum zu begründen ist, zum anderen haben Leiharbeitnehmer nicht die gleichen Loyalitätspflichten wie die Arbeitnehmer der Kirche und Caritas, und daher kann die Dienstgemeinschaft wohl nicht unter ihrem Einschluss definiert werden. Das gleiche gilt dann wohl auch für Ersatzdienstleistende und Mitarbeiter im sozialen oder ökologischen Jahr.



9.	Andere Änderungen, die Unterschiede zum BPersVG/BetrVG betreffen, die nicht durch die Besonderheit des kirchlichen Dienstes geboten sind



a)	Ebenfalls angeregt wurde eine Neugestaltung des Beteiligungsrechts bei der�außerordentlichen Kündigung. Dem wird man wohl in Grenzen folgen können; die Einschränkung “nach Ablauf der Probezeit” könnte entfallen, ebenso wie bei der ordent-�lichen Kündigung. Erwägenswert ist auch eine Abschaffung des § 31 Abs. 2 Satz 1 MAVO.



b)	Gefordert wurde ein Kündigungsschutz für die Initianten einer MAV-Wahl. Dem Vorschlag sollte nachgegangen werden, auch wenn er im kirchlichen Dienst eine geringe Relevanz hat. Da Mitarbeitervertretungen von Amts wegen zu errichten sind, gibt es “Initianten” anders als im BetrVG nur in Ausnahmefällen, nämlich § 10 Abs. 2 MAVO. Zurückhaltung ist zu üben bei der Forderung nach einem Weiterbeschäftigungsanspruch entsprechend § 102 Abs. 5 BetrVG und § 79 Abs. 2 BPersVG bei Widerspruch einer MAV gegen eine Kündigung. Eine entsprechende Umsetzung der Antragsbefugnis des Dienstgebers auf Entbindung von der Weiterbeschäftigungspflicht im einstweiligen Rechtsschutz ist derzeit nicht praktikabel. Im übrigen ist der Anspruch so dringend nicht, besteht doch in vielen Fällen ein allg. Weiterbeschäftigungsanspruch. Die Gefahr, dass zusätzliches Konfliktpotential in die kirchliche Dienstgemeinschaft hereingetragen wird, wiegt schwerer als ein etwaiger Nutzen für die betroffenen Dienstnehmer.

c)	Angeregt wurde auch, die normative Wirkung der Dienstvereinbarung ausdrücklich zu normieren. Die normative Wirkung wäre ein wichtiger Schritt etwa beim Betriebsübergang nach §�613a BGB, der Rechtsnormen in Abs. 1 Satz 2 erfasst, Bestandteile des Einzelvertrags aber in Absatz 1 Satz 1. Hier kann es beim Übergang aus dem kirchlichen in den weltlichen Dienst zu erheblichen Unterschieden in der rechtlichen Behandlung kommen.



Vgl. jüngst LAG Hamm v. 17.10.2000 (AZ: 7 Sa 1148/00), z. Zt. anhängig BAG - 4 AZR 103/01 - 



d)	Gefordert wurde eine weitergehende Sanktionsnorm zur Schweigepflicht der Mitarbeitervertretung. Die gewinnt im Hinblick auf eine Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten noch an Bedeutung. Allerdings sieht auch das BPersVG und das BetrVG personalvertretungsrechtliche bzw. betriebsverfassungsrechtliche Konsequenzen ebenso wie die MAVO nur bei groben Verstößen vor. Hierbei müsste es nicht nur aus systematischen Erwägungen bleiben, denn oftmals wird ein Bruch der Schweigepflicht ohnehin unproblematisch als grob einzuordnen sein, und wo dies nicht der Fall ist, können Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers, die ihm gemäß § 823 Abs. 2 BGB zustehen, eine hinreichende Konsequenz sein.



10.	Kirchlicher Rechtsschutz



Es sollte sichergestellt werden, dass die kirchliche Arbeitsgerichtsordnung zeitgleich zur novellierten MAVO verabschiedet werden kann und die MAVO hierauf abgestimmt wird.
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